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SUr. 49 gUBflr.' çwstbi»,'» 'Beitnttfl („aJieiftcrblatt") 47 d

zu innert ben oorfchriftlmäfjigen ißreilgrenzen liegenben
2Infätjen. die 3tbna£)me muff nur nocf) erfolgen für
Partien, toeldEje bil fpäteftenl 15. 9Härj 1919 bei ob»

genannten Stellen fcfjriftlicf) angemelbet roerben. gür
fpäter angemelbete, foroie für noch nicht au!gefct)nittene
Sortimente befteljt leine 3lbnaf)mepflicf)t.

Slrt. 3. die roäljrenb ber ©ültigteit ber genannten
Serfügungen unb Sßeifungen eingetretenen datfadjen
roerben auef) nach bent 1. 9)îarj 1919, getttäfi ihren Se»
ftimmungen, beurteilt.

2lrt. 4. die fc£>tuei§erif(^e gnfpettion für gorftroefett,
all eibgenöffifdfe gentralfteÜe für £>otzoerforgung, roirb
mit bem Sollzug ber gegenroärtigen Verfügung betraut.

Uerb«Md$we$e*.
Sdjiucizetifdjcr ©erocrbeocrbimb. die Special»

fommiffion für Krebitfragen bei Sc^roeijerifc^en ©eroerbe»
nerbanbel befcfiloff, ber delegierten »Serfammlung bie

©rünbuttg einer fcljroeijerifc^en ©eroerbebant
Zur Prüfung ju unterbreiten, ©teichzeitig unterfucljt bie
fommiffion, ob eine Sefferung ber Krebitoerhältniffe für
ben ©emerbeftanb bei ben beftehenben Tanten erroirft
roerben t'ann.

Berti«» idwKUK. tiMotritoten.
(©ingefattbt.)

die Kiftenfabrifanten fatten norSlulbrud) bei Kriege!
fdjroere Reiten burcl)jumad)en. deuten roir babei nur
an bie brüctenbe aullänbifdfe Konferenz unb bie ifkeil»
brüiferei ber gabrifanten unter fiel), roelclje el oftmall
unmöglich machte, fiel) über SSaffer zu galten, der ©in»
Zetue roar bamal! mad)tlo§, unb roären roir, bie roir
unfer Srot an ber ^erftellung non Giften nerbienen,
vereinigt geroefen, e§ roäre anberl gefommen.

die - Iritifdje 3eit beginnt nach einigen oerhältni!»
ntäfjig guten gafjren heute fe|on roieber, inbem roir bei
ber 3lulful)r unferer Srobutte auf grofje Scl)roierigfeiten
ftoffen, im gnlanbe jebod) infolge ber enormen 5ftof)l)olj=
preife ein SSerbienft faft unmöglid) ift. Sereitl müffen
roir roieber bie erften Slnjeicljen einer gegenfeitigen oer»
nunftlofen ißreilbrüelerei tonftatieren. SBettn nic^t fofort
SRemebur gefc^affen roirb, fo geht unfer ©enterbe feinem
Untergang entgegen.

SSolten mir uns oljttc ©cgcurocljr biefent 3d) ici»

fal übertaffen? SBollen roir uni nict)t nielmefjr in
einem Serbanbe jufammenfd)lie^en, um gront p machen
gegen eine foietje 3^£urtft Sfßollen roir uni nicht zu»
fammenfchliefjen jroerfl allfeitiger SSaljrung ber gnter»
effen unferer gnbttflrie unb unferer Stollegen, inlbefon»
bere pect! Schaffung geregelter 2lbfa^oerl)äItniffe im
gn» unb ülultanbe unb einer nernünftigen ißreüregulie»
rung?

Unter bem drucle all ber oben flüchtig ffixierten
Serhältniffe grünbet ftcl) nun ein Komitee, bal ben groect
hat, eine Berufs»(Drganifatiou inl Seben p rufen,
ber alte Sdjroeij. Kiftenfabritanten in ihrem eigenen gn=
tereffe beitreten follen.

Um fdjon bei ber erften Serfammlung möglidjft- er»

folgreid) unb tatlräftig oorroärtlf^reiten p fönnen,
roerben alle gntereffenten gebeten, Anregungen unb Sor»
fc£)Iäge, foroie iljre Seitritt!=©rflärung ttmgehenb einp»
fenben. Unfer 3lppetl gilt namentlich aud) unfern rcelfd)»
fchroeizerifd)en Kollegen. ©inige ^nitiantcit.

31 n m er tun g : der Unterzeichnete rourbe in beel)=

renber SSeife bantit betraut, Sorfcljtäge unb Seitrittl»
ertlärungen juhanben bei fich grünbenben gnitiatiotomitee!

entgegenzunehmen. @r fteht z« jeber Slultunft gerne
Zur Serfügung. delephon : Sureau 9îr. 28, ißrioat 9tr.64.

©ottfr. ©urtner, Sdjnmrjcnintrg (Sern).

Über Die froljpreife in Der gentmlfdju)ctj berichtet
ber „greie Rätter": ©I herrfcljt geringe Unternehmung!»
luft; bie Sägeroerflbetriebe finb zurüctfjaltenb, roie roir
glauben, felfr zurücthaltenb. §ier einige ißreilfähe aul
beut Unterlanb, refp. ber 3eufr<dfd)tt>eiz.

Sei einem ©übe Januar ftattgefunbenen .^olznertauf
ber Sürgergemeinbe ©rend)en (Solothurn) rourben fol»
genbe 8ßreife pro fyeftmeter, im SBalbe angenommen, er»

Zielt :

a) S au holz mit 20—30 cm mittlerem Stamntburch»
meffer, bezro. 0,7—0,8 fÇeftm. SJtittelftamminhalt 70—72
grauten.

b) Sagholz mit 34—68 cm mittlerem durchmeffer
bezro. 1,8—2,0 geftmeter ÜJtittefftamminhalt 79—83 gr.

c) göhren mit 20—40 cm mittlerem durchmeffer
0,6 gefluteter SRittelftamminhalt 69 gr.
p,it biefen greifen tommen noch bie guhrtoften ab

Sßalb mit 6—9 gr. pro geftmeter.
die Korporation Surfee (Suzern) nertaufte zu fol»

gettben Seifen pro geftmeter ab Öagerplat] im SJalbe';.
Stangenholz 60—64 gr., Sauholz 63—73 gr., Sag»
holz 76—85 gr.

©I lä^t fich ein leichter Süctgang ber greife erlernten,
•partholz ift gefuctjt. Suchenftämme galten laut fchroei»
Zer'ifcher „SOtarttzeitung" gr. 85 120, fdjöne Sägeichen
gr. 180—250.

gn ben @ntenteläubern ift ber ^olzbebarf immer
febr grof; unb e! roirb bementiert, bafj bort bie greife
roirtlicl) gefunten feien. 3lucl) in deutfehtanb fpiire
man non einer Serbiltigung ber 2ßare noch nichts.
Dîufilanb fontmt für längere 3eit gar nicht in Seträcht.

Umd>iedene$.
f Djiatcrmeiftcr Stidjact Dtaitcr in ^iitid) 7

am 25. gebruar naih langer Krantheit geftorben.
ift
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zu innert den vorschriftsmäßigen Preisgrenzen liegenden
Ansätzen. Die Abnahme muß nur noch erfolgen für
Partien, welche bis spätestens 15. März 1919 bei ob-
genannten Stellen schriftlich angemeldet werden. Für
später angemeldete, sowie für noch nicht ausgeschnittene
Sortimente besteht keine Abnahmepflicht.

Art. 3. Die während der Gültigkeit der genannten
Verfügungen und Weisungen eingetretenen Tatsachen
werden auch nach dem 1. März 1919, gemäß ihren Be-
stimmungen, beurteilt.

Art. 4. Die schweizerische Inspektion für Forstwesen,
als eidgenössische Zentralstelle für Holzversorgung, wird
mit dem Vollzug der gegenwärtigen Verfügung betraut.

llechzämsen.
Schweizerischer Gewerbeverband. Die Speziell-

kommission für Kreditfragen des Schweizerischen Gewerbe-
Verbandes beschloß, der Delegierten-Versammlung die

Gründung einer schweizerischen Gewerbe bank
zur Prüfung zu unterbreiten. Gleichzeitig untersucht die

Kommission, ob eine Besserung der Kreditverhältnisse für
den Gewerbestand bei den bestehenden Banken erwirkt
werden kann.

Verbund schweizer. KistenWribMeii.
(Eingesandt.)

Die Kistensabrikanten hatten vor Ausbruch des Krieges
schwere Zeiten durchzumachen. Denken wir dabei nur
an die drückende ausländische Konkurrenz und die Preis-
drückerei der Fabrikanten unter sich, welche es oftmals
unmöglich machte, sich über Wasser zu halten. Der Ein-
zelne war damals machtlos, und wären wir, die wir
unser Brot an der Herstellung von Kisten verdienen,
vereinigt gewesen, es wäre anders gekommen.

Die kritische Zeit beginnt nach einigen Verhältnis-
mäßig guten Jahren heute schon wieder, indem wir bei
der Ausfuhr unserer Produkte auf große Schwierigkeiten
stoßen, im Inlands jedoch infolge der enormen Rohholz-
preise ein Verdienst fast unmöglich ist. Bereits müssen
wir wieder die ersten Anzeichen einer gegenseitigen ver-
nunftlosen Preisdrückerei konstatieren. Wenn nicht sofort
Remedur geschaffen wird, so geht unser Gewerbe seinem
Untergang entgegen.

Wollen wir uns ohne Gegenwehr diesem Schick-
sal überlassen? Wollen wir uns nicht vielmehr in
einem Verbände zusammenschließen, um Front zu machen
gegen eine solche Zukunft? Wollen wir uns nicht zu-
sammenschließen zwecks allseitiger Wahrung der Inter-
essen unserer Industrie und unserer Kollegen, insbeson-
dere zwecks Schaffung geregelter Absatzverhältniffe im
In- und Auslande und einer vernünftigen Preisregulie-
rung?

Unter dem Drucke all der oben flüchtig skizzierten
Verhältnisse gründet sich nun ein Komitee, das den Zweck
hat, eine Berufs-(Urgnnisatisn ins Leben zu rufen,
der alle Schweiz. Kistenfabrikanten in ihrem eigenen In-
tereffe beitreten sollen.

Um schon bei der ersten Versammlung möglichst' er-
folgreich und tatkräftig vorwärtsschreiten zu können,
werden alle Interessenten gebeten, Anregungen und Vor-
schlüge, sowie ihre Beitritts-Erklärung umgehend einzu-
senden. Unser Appell gilt namentlich auch unsern welsch-
schweizerischen Kollegen. Einige Initiante».

Anmerkung: Der Unterzeichnete wurde in beeh-
render Weise damit betraut, Vorschläge und Beitritts-
erklärungen zuhanden des sich gründenden Initiativkomitees

entgegenzunehmen. Er steht zu jeder Auskunft gerne

zur Verfügung. Telephon : Bureau Nr. 28, Privat Nr. 64.

Gottfr. Gurtner, Schwarzenburg (Bern).

Holz-Marktberichte.
Über Sie Holzpreise in der Zentralschweiz berichtet

der „Freie Rätier": Es herrscht geringe Unternehmungs-
lust; die Sägewerksbetriebe sind zurückhaltend, wie wir
glauben, sehr zurückhältend. Hier einige Preissätze aus
dem Unterland, resp, der Zentralschweiz.

Bei einem Ende Januar stattgesundenen Holzverkauf
der Bürgergemeinde G r euch en (Solothurn) wurden fol-
gende Preise pro Festmeter, im Walde angenommen, er-
zielt :

a) Bauholz mit 20—30 em mittlerem Stammdurch-
meffer, bezw. 0,7—0,8 Festm. Mittelstamminhalt 70—72
Franken.

b) Sagholz mit 34—68 om mittlerem Durchmesser
bezw. 1,8—2,0 Festmeter Mittelstamminhalt 79—83 Fr.

e) Föhren mit 20—40 em mittlerem Durchmesser

— 0,6 Festmeter Mittelstamminhalt — 69 Fr.
Zu diesen Preisen kommen noch die Fuhrkosten ab

Wald mit 6—9 Fr. pro Festmeter.
Die Korporation Sursee (Luzern) verkaufte zu fol-

genden Preisen pro Festmeter ab Lagerplatz im Walde)
Stangenholz 60—64 Fr., Bauholz 63—73 Fr., Sag-
holz 76—85 Fr.

Es läßt sich ein leichter Rückgang der Preise erkennen.

Hartholz ist gesucht. Buchenstämme galten laut schwel-
zerischer „Marktzeitung" Fr. 85 120, schöne Sägeichen
Fr. 180—250.

In den Ententeländern ist der Holzbedarf immer
sehr groß und es wird dementiert, daß dort die Preise
wirklich gesunken seien. Auch in Deutschland spüre
man von einer Verbilligung der Ware noch nichts.
Rußland kommt für längere Zeit gar nicht in Beträcht.

P Malermeister Michael Nauer in Zürich 7
am 25. Februar nach langer Krankheit gestorben.
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